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KOMMISSION  

Brüssel, den 25.7.2017  
C(2017) 5376 final 

  

BERICHTIGUNG 

der Delegierten Verordnung (EU) 2017/581 der Kommission vom 24. Juni 2016 zur 
Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des 

Rates durch technische Regulierungsstandards für den Clearing-Zugang im 
Zusammenhang mit Handelsplätzen und zentralen Gegenparteien 

 
 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 87 vom 31. März 2017) 
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BERICHTIGUNG 

der Delegierten Verordnung (EU) 2017/581 der Kommission vom 24. Juni 2016 zur 
Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des 

Rates durch technische Regulierungsstandards für den Clearing-Zugang im 
Zusammenhang mit Handelsplätzen und zentralen Gegenparteien 

 
 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 87 vom 31. März 2017) 

 
 
 
Seite 215, Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c: 

anstatt: „c) rechtliche Risiken bestehen, und“ 

muss es heißen: „c) rechtliche Risiken bestehen,“ 

 

Seite 215, Artikel 4 Absatz 2: 

anstatt: „2. Eine CCP kann einen Zugangsantrag mit Hinweis auf die in Absatz 1 
Buchstabe c genannten rechtlichen Risiken ablehnen, wenn sie nach Gewährung dieses 
Zugangs nicht mehr in der Lage wäre, ihre Regeln für Liquidationsnetting- und 
Zahlungsverzugsverfahren durchzusetzen oder sie die Risiken, die sich aus der gleichzeitigen 
Verwendung unterschiedlicher Auftragsannahmemodellen ergeben, nicht mehr steuern 
könnte.“ 

muss es heißen: „2. Eine CCP kann einen Zugangsantrag mit Hinweis auf die in Absatz 1 
Buchstabe c genannten rechtlichen Risiken ablehnen, wenn sie nach Gewährung dieses 
Zugangs nicht mehr in der Lage wäre, ihre Regeln für Glattstellungs- und 
Zahlungsverzugsverfahren durchzusetzen oder sie die Risiken, die sich aus der gleichzeitigen 
Verwendung unterschiedlicher Auftragsannahmemodellen ergeben, nicht mehr steuern 
könnte.“ 

 

Seite 217, Artikel 10 Absatz 1 Satz 1: 

anstatt: „Gebühren stellt eine CCP nur für Clearing-Transaktionen in Rechnung, die an einem 
Handelsplatz ausgeführt werden, zu dem sie nach objektiven, für alle Clearingmitglieder 
sowie gegebenenfalls Kunden geltenden Kriterien Zugang gewährt hat.“ 

muss es heißen: „Eine CCP stellt Gebühren für das Clearing von Transaktionen, die an einem 
Handelsplatz ausgeführt werden, zu dem sie Zugang gewährt hat, nur nach objektiven, für alle 
Clearingmitglieder sowie gegebenenfalls Kunden geltenden Kriterien in Rechnung.“ 
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Seite 218, Artikel 12 Absatz 3: 

anstatt: „3. Eine CCP kann einen Kontrakt, der an einem Handelsplatz gehandelt wird, zu 
dem sie Zugang gewährt hat und der ein völlig anderes Risikoprofil oder wesentliche 
Unterschiede zu den von ihr in der entsprechenden Finanzinstrumentenklasse bereits 
geclearten Kontrakten aufweist, als wirtschaftlich nicht gleichwertig betrachten, wenn sie 
gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 in Bezug auf diesen Kontrakt und in 
Zusammenhang mit dem Zugangsantrag dieses Handelsplatzes eine Erweiterung ihrer 
Zulassung erhalten hat.“ 

muss es heißen: „3. Eine CCP kann einen Kontrakt, der an einem Handelsplatz gehandelt 
wird, zu dem sie Zugang gewährt hat und der ein erheblich anderes Risikoprofil oder 
wesentliche Unterschiede zu den von ihr in der entsprechenden Finanzinstrumentenklasse 
bereits geclearten Kontrakten aufweist, als wirtschaftlich nicht gleichwertig betrachten, wenn 
sie gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 in Bezug auf diesen Kontrakt und in 
Zusammenhang mit dem Zugangsantrag dieses Handelsplatzes eine Erweiterung ihrer 
Zulassung erhalten hat.“ 

 

Seite 219, Artikel 14 Satz 2: 

anstatt: „Kontrakte mit einer wesentlichen und zuverlässigen Korrelation oder einem 
äquivalenten, statistischen Abhängigkeitsparameter profitieren von denselben Aufrechnungen 
und Nachlässen.“ 

muss es heißen: „Kontrakte mit einer signifikanten und zuverlässigen Korrelation oder einem 
äquivalenten, statistischen Abhängigkeitsparameter profitieren von denselben Aufrechnungen 
und Nachlässen.“ 

 

Seite 220, Artikel 20 Absatz 3: 

anstatt: „3. Die ESMA muss ein Opt-Out innerhalb von drei Monaten nach Eingang 
sämtlicher relevanter Informationen für die Mitteilung gemäß Artikel 16 oder Artikel 17, 
einschließlich der in Artikel 19 spezifizierten Informationen, zulassen oder ablehnen.“ 
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muss es heißen: „3. Die ESMA muss eine Nichtbeteiligung innerhalb von drei Monaten 
nach Eingang sämtlicher relevanter Informationen für die Mitteilung gemäß Artikel 16 oder 
Artikel 17, einschließlich der in Artikel 19 spezifizierten Informationen, zulassen oder 
ablehnen.“ 
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